
































































































Biologische Wirkung der Röntgenstrahlung 51 

Zellen zeigen eine von der Phase des Zellzyklus abhängige Strahlenemp­
findlichkeit mit der größten Sensibilität während der Teilungsphase. 
Daraus wird verständlich, daß Gewebe mit hoher Proliferationsrate 
(blutbildende Organe, Gonaden, im Wachstum beftnd-liche'-0 rganis­
men) besonders strahlenempfindlich, d .h. gefährdet sind . Die besondere 
Sensibilität während der Zellteilung wird in der Strahlentherapie ge­
nutzt, indem man durch Medikamente eine zuminaes t partielle Synchro­
nisation der Zell zyklen eine proliferierenden-'malignen Gewebes an­
strebt , um es dann jeweils in der empfindlichen P hase zu bestrahlen . 

Bestra hlungen von mbryoncil lind I-'cten können zu Mißbildungen und 
Spätschäden führen (teratogene Strahleneinwirkung). Während der Em­
bryonalpha\c besteht insbesondere die Gefahr der Induktion von Miß­
bi ldungen. ierexperimente haben gezeigt, daß sich während der Orga­
nogem:!)c jedem MIßbildungstyp eine bestimmte sensible und kritische 
Phase zuordnen läßt. Bei von Feten ist das Risiko einer 
späteren malignen Entartung wahrscheinlich besonders hoch (1 3). Die 
spcliellen Strahlen5'chutzvorschriften für Schwangere tragen diesen Er­
kenntnissen Rechnung. 

Erfolgen strahleninduzierte Veränderungen an den Genen oder Chro­
mosomen von Gameten oder Keimzellen (genetische Mutation), so kön­
nen diese Veränderungen in den Erbgang mit übernomn,en werden . Mit 
einer solchen , im Tierexperiment nachgewiesenen Erhöhung der sponta­
nen Mutationsrate durch die zivilisatorische Strahlenbelastung (geneti­
sche Effekte) ist a uch beim Menschen zu rechnen. 

Die mittlere genetisc he Strahlenexposition in der Bundesrepublik betrug 
1978 ca . 1,1 mJ/kg' a ( = 110 mrem/ a) durch natürliche Strahlung (kos­
mische und terrestrische Stra hlung) und zusätzlich ca. 0,6 mJ /kg ' a 
durch künstlich erzeugte Strahlung (kerntechnische Anlagen, radioakti­
ve Stoffe und ionisierende Strahlen in Forschung und Technik, Stör­
strahler , Röntgendiagnostik , Strahlentherapie, Fall-out von Kcrnwaf­
fenv ersuche) . Der Anteil der Strahlenexposition durch Röntgendia­
gnostik an der zivilisatorischen Strahlenbelastung beträgt ca . 80% ; 
6,7 °70 der Röntgenbelas tung resultieren von Aufnahmen am Schädel (2). 
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Die genetische Mutation bedeutet im allgemeinen die Störung eines im 
Verlauf der Entwicklungsgeschichte eingestellten Gleichgewichtes und 
wirkt sich somit nicht nur für das betroffene Individuum, sondern auch 
für die gesamte Population schädlich aus, wenn durch Fortpflanzung 
der genetische Defekt an immer mehr Individuen weitergegeben wird. 
Dem Strahlenschutz der Gonaden kommt somit eine besondere Bedeu­
tung zu. Da sowohl genetische als auch somatische Mutationen durch ei­
ne einzige Energieabsorption verursacht werden können, entspricht die 
Dosiswirkungskurve für diesen Schaden dem Typ a in Abbildung 23. 
Die Empfindlichkeit ist unabhängig von der Dosis, es existiert keine 
Schwellendosis. 

5.1 Strahlenrisiko 

Das Strahlenrisiko ist definiert als das Verhältnis der Zahl der Strahlen­
schäden zur Zahl der bestrahlten Personen. 

Daraus ergibt sich ein Wahrscheinlichkeit.s'Wert für das Auftreten einer 
Strahlenschädigung für eine bestrahlte Person im Verlauf ihres Lebens. 
Da viele Schäden auch ohne Bestrahlung auftreten können und zudem 
z.B. eine strahleninduzierte maligne Entartung von einer anderweitig 
verursachten Krebsgeschwulst nicht zu unterscheiden ist, wird die Anga­
be des Strahlenrisikos erschwert. Das einer bestimmten Dosis zuzurech­
nende Strahlenrisiko ist dann gleich der Differenz aus beobachtetem Ri­
siko einer bestrahlten Population und dem beobachteten Risiko einer 
vergleichbaren, nicllt bestrahlten Population. 

Für den Zusammenhang zwischen Strahlenrisiko und Strahlendosis 
existieren. entsprechend den verschiedenen Dosiseffektkurven (vgl. 
Abb. 23) die in Abbildung 24 schematisch dargestellten Varianten. Legt 
man ein maximal zulässiges Strahlenrisiko fest, so ergeben sich je nach 
Funktionstyp verschiedene Werte der maximal zulässigen Aquivalent­
dosis (MZD). 
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Im Strahlenschutz geht man aus Sicherheitsgründen von der ungünstig­
sten Annahme aus, daß für alle Schäden der lineare Anstieg (Kurve a in 
Abb . 24) des Risikos zutrifft, so daß für die MZD der niedrigste Wert 
anzusetzen ist. Daraus folgt, daß zwischen dem kalkulierten Maximalri­
siko und dem real zu erwartenden Risiko zu unterscheiden ist. Das letz­
tere ist bei Röntgenstra~iung (locker ionisierende Strahlung) mit niedri­
ger Dosisleistung immef" kleiner als das kalkulierl e Maximalrisiko. 

" 

akzeptiertes Risiko 

MZDa MZDb MZDc Dosis 

Abb. 24: Verschiedene Dosis-Risiko-Kurven mit den zum akzeptierten Risiko 
gehörenden Werten der maximal zulässigen Äquivalentdosis (MZD), schema­
tisch; Umzeichnung nach Jacobi (5) . 

Die Anwendung von ionisierenden Strahlen trotz der generell zu erwar­
tenden Schäden ergibt sich aus dem großen Nutzen ihrer Anwendung. 
Bei der Festlegung von Maximalwerten der Strahlenbelastung (hier und 
z.Zt. maßgeblich die Röntgenverordnung vom 1.3.1973) kommt es so­
mit darauf an, das Risiko auf einen am Nutzen orientierten, zumutba-
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ren Wert zu begrenzen. Für eine aus beruflichen Gründen strahlenexpo­
nierte Person (Tätigkeit im Kontrollbereich), älter als 18 Jahre, eine 
MZD von 50 mJ/kg (= 5 rem) im Jahr bei Ganzkörperbestrahlung und 
600 mJ/kg ( 60 rem) pro Jahr bei Teilkörperbestrahlung Un­
terarme, Knöchel). Dabei darf die in einem Vierteljahr au Tlle'nom­
mene Dosis maximal 30 mJ/kg (Ganzkörper) bzw. 150 mJ/kg 
täten) betragen. Bei gebälj'ähigen Frauen beträgt die in einem Viertel­
jahr zulässige Ganzkörperdosis nur 15 mJ/kg. Die bis zu einem Lebens­
alter von N Jahren maximal Dosis für beruflich Strah-
lenexponierte sich dann als Produkt des jährlichen MZD-Wertes 
mit dem Faktor (N 18)*. 

Bei der medizinischen Anwendung von ionisierender Strahlung unter­
liegt die Dosis keiner vom vorgeschriebenen Wertbegren­
zung. Ihre ist allein in die Verantwortung des behandelnden 
Arztes gelegt. 

* Rechenbeispiel: 
Die :",~""ntL-nr'np"d['\"i,, einer 48jährigen Person darf 
den Wert 

= (48 - 18) x 50 mJ/kg AqlJlV3l1entdo:m 

= 1,5 Sv = 150 rem 
nicht überschreiten. 

30 x 50 mSv 1500 mSv 



1 

und Qualität einer Information ist aus-
schließlich in das Ermessen des behandelnden Arztes Er ist 
doch gesetzlich verpflichtet, die von ihm als notwendig angesehene 
Röntgenuntersuchung mit einem Minimum an Strahlenbelastung für 
den Patienten durchzuführen. 

Die bei den verschiedenen Aufnahmeverfahren zu Ar"",>"'TArlrl", 

U'-"UJI,U!JlE, des Patienten ist insbesondere auch abhängig von der Härte 
(Anregungsspannung) der verwendeten Strahlung und deren Homogeni­
tätsgrad (Filterung) sowie vom Fokus-Hautabstand. Entsprechend un­
terschiedlich 'sind diesbezügliche Literaturangaben; in Tabelle 3 sind zur 
Veranschaulichung der Größenordnung einige Werte der Hautoberflä­
chen- und Gonadendosis aufgeführt (6, 10, 11). Die Gonadenbelastung 
resultiert unter der für alle Schädelaufnahmen vorgeschriebenen Vor­
aussetzung, daß der Körper des Patienten durch eine Bleischürze oder 
ein Kinnschild (zulässig, aber nicht empfehlenswert) von mindestens 
O,4mm Bleigleichwert gegen Streustrahlung geschützt ist. Neueren Un­
tersuchungen zufolge (1) sind die Gonadenbelastungen durch zahnärzt­
liche Aufnahmen jedoch wesentlich niedriger als die in der Tabelle 3 an­
gegebenen Werte (siehe S. 56). 
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Das Strahlenbündel von Dentalgeräten für intraorale Aufnahmen muß 
so ausgeblendet sein, daß der Bündeldurchmesser an der Hautoberflä­
che, also in Höhe der Tubusspitze,maximal 6 ernbeträgt. Neben der 
Reduzierung der Strahlenbelastung bedingt ein möglichst der Filmgröße 
angepaßtes Nutzstrahlenbündel auch eine höhere Bildqualität: Je klei­
ner das bestrahlte Objektvolumen, desto niedriger ist die im Objekt ent­
stehende Streustrahlung. Zur Information tragen nur solche Photonen 
bei, die direkt vom Fokus zum Film gelangen; gestreute Photonen erhö­
hen dagegen nur die Untergrundschwärzung und beeinträchtigen da­
durch den Kontrast (vgL Kap. 7.4). 

Tabelle 3: Dosisbelastung bei DentaJaufnahmen 

Aufnahmetyp Hautoberflächendosis Gonadendosis 
mJ/kg mJ/kg 

Einzelaufnahmen 5 - 27 4 6 x 10--3 

Panorama-Vergrößerung 
50 - 70 OK 0,11 10-3 

UK 0,3 
Panorama-Schicht 2 - 8 0,3 X 10-3 

Kiefergelenk nach Schüller 3 4 0,4 X 10-3 

Fernröntgen 0,2 - 0,8 0,1 x 10-3 

Von besonderer Bedeutung ist eine geeignete Filterung der aus der Röh­
re austret~nden Röntgenstrahlen. Für Dentalgeräte ist ein Yilter von 

7uk'V) bzw. mindestens 2,0 (oberhalf)-7Ö'kV) Alumi­
nium-Gleichwert vorgeschrieben Im Filter wird vorwiegend der wei­
che AnteÜ d~~"Röntgenbremsspektrums absorbiert (vgl. Abb. 11). Un­
gefilterte Strahlung erhöht die Dosis des Patienten beträchtlich, da der 
weiche Anteil praktisch völlig im oberflächennahen Gewebe absorbiert 
wird. Deshalb trägt die weiche Strahlung auch nicht zur Filmschwär­
zung und damit zur Information bei. Sie ist als unnütze Strahlenbela­
stung unbedingt zu vermeiden. 
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bei. Insbesondere ist 
entscheidend zur von 
Entwicklungsvorgang zu opti-

mieren. Das nur mit tauglichen, also unverbrauchten Entwick­
lerlösungen und, vor allem bei automatischen Entwicklern, wenn Ent­
wicklungszeit und Badtemperatur exakt aufeinander abgestimmt sind. 
Die thermostatisch geregelten Badtemperaturen sollten deshalb von Zeit 
zu Zeit mit einem unabhängigen Thermometer k,("H1trolliert werden. Die 
Wiederholung einer in der Dunkelkammer fahrlässig verdorbenen Auf­
nahme Strahlenbelastung des Patien­
ten. Strahlenschutzmaßnahmen erstrecken sich eben nicht nur auf die 

der Strahlenexposition! 

Um unnötige Expositionen zu vermeiden, ist der Patient bei der Erst­
untersuchung über eventuelle frühere Röntgenaufnahmen im Kieferbe-
reich zu Muß vermutet werden, daß diese Aufnahmen noch 
einen aktuellen so sind sie vor der Anfertigung 
neuer Aufnahmen anzufordern. Für alle Röntgenaufnahmen besteht ei­
ne Aufzeichnungspflicht mit genauen Angaben über die Expositionsda­
ten. Diese Aufzeichnungen sind 10 Jahre aufzubewahren. Bei Dentalge­
räten mit konstanten Betriebsbedingungen (Spannung, Strom, Filter, 
Blende) reduziert sich die Aufzeichnungspflicht auf die Angabe der An-
zahl und des Gegenstandes 
Weibliche Patienten im 

bzw. Kieferbereich) der Aufnahmen. 
~""LHb"'~U Alter (13 bis 45 Jahre) sind nach 

einer eventuell bestehenden Schwangers'chaft zu Bei bestehen­
der ist eine Röntgenuntersuchung nur bei zwingender 
ärztlicher Indikation gestattet. 

Während des Betriebes einer Röntgenröhre existiert in ihrer Umgebung 
außerhalb des Nutzstrahlbündels ein Strahlenfeld (Störstrahlung). Es 
entsteht durch Leck5trahlung der Röhre und vor allem durch Streuung 
aus dem Nutzstrahlbündel, ~enn dieses auf Materie trifft (Rährenfen­
ster, Filter, Blende, Tubus, Luft, Patient, aber auch Mehrfach-
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streuung an außer halb des Nutzstrahlbündels). Der 
te Anteil der Streustrahlung geht vom Patienten aus. 

Die Strahlenbelastung der Personen, die aus berujlichen Gründen im 
Störstrahlbereich sind, darf bestimmte Höchstwerte der jährlichen 
Äquivalentdosis nicht überschreiten und ist darüber hinaus möglichst 
niedrig zu halten (vgl. 1). 

I Kontroll-

Die Umgebung einer Strahlenquelle wird unterteilt in einen Kontrollbe­
reich und - daran anschließend einen Überwachungsbereich (Abb. 

Bereich, in dem eine höhere Äquivalentdosis als 
(1,5 rem) im Jahr erhalten können, heißt Kontrollbereich. Der 

in dem die Äquivalentdosis höher als 1 mJ/kg (0,15 rem) im 
Jahr sein kann, heißt Überwachungsbereich. In die Wohn­
zwecken oder dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, muß ge­
währleistet sein, daß die durch den Betrieb einer Strahlenquelle mögli­
che Äquivalentdosis den Wert von 1,5 mJ/kg im Jahr nicht übersteigt. 

Personen, die im Kontrollbereich tätig sind, sich also während des Be­
triebes der Strahlen quelle aus beruflichen Gründen dort aufhalten (für 
Jugendliche unter 18 Jahren und Schwangere unzulässig), unterliegen 
bestimmten Auflagen: Sie müssen sich regelmäßigen ärztlichen Untersu­
chungen unterziehen. Ihre Personendosis ist mit zwei voneinander un­
abhängigen Dosimeter,U ständig zu überwachen. Während des Aufent­
haltes im Kontrollbereich ist eine Bleischürze zu tragcn. Die maximal 
zulässigc Äquivalentdosis ist 50 mJ/kg (5 rem) im Jahr Kap. 5.1). 

Für Beschäftigte im Überwachungsbcreich beträgt die maximal zulässi­
ge Jahrcsäquivalentdosis 5 mJ/kg (0,5 rcm). Zusätzliche Auflagcn für 
dicscn Personenkreis bestchcn nicht. Einejreiwillige, cvcntuell auch nur 
temporärc Überwachung der Personcndosis, z.B. mit eincm FiImdosi-
metcr Abb. erscheint jedoch sinnvoll. 
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Oberwachungsbereich 

Kontrollbereich 

8 
Dq:> 15 mJ 

kg·a 

Dq<15 mJ 
kg ·a 

mJ 
Dq < 1,5 -

1 
-

<g ·a 

A bb. 25: Zur Definition von Kontroll- und Überwachungsbereich . 
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Bezüglich weiterer Details der Strahlenschutzvorschriften wird auf die 
Röntgenverordnung vom I. März 1973 verwiesen. Ein Exemplar dieser 
Verordnung ist in jeder mit Röntgeneinrichtungen versehenen Praxis fü r 

die Patienten zugängig auszulegen. 

Ob ein bestimmter Ort in der Umgebung eines Röntgengerätes dem 
Kontroll- oder dem Überwachungsbereich zuzurechnen ist, hängt ab 
von der Dosisleistung an diesem Ort bei eingeschaltetem Gerät und von 
der jährlichen Einschaltzeit. Wenn das Produkt dieser beiden Werte 
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größer ist als 15 mJ/kg, liegt der Ort im Kontrollbereich, sonst im Über­
wach ungsbereich. 

2m 

mRls 0,002 

Abb. 26: Isodosis-Kurven in der Umgebung eines Dental-Röntgengerätes für in­
traorale Aufnahmen; nach Sauter (9). 

Abbildung 26 zeigt Kurven konstanter Ortsdosisleistung in der Umge­
bung eines Dental-Röbtgengerätes (für intraorale Aufnahmen). Man be­
achte, daß die Abstände nicht auf die Röhre, sondern auf den Patienten 
als den wesentlichen Ausgangsort der Störstrahlung bezogen sind. Die 
Kurve der Ortsdosisleistung 0,05 mR/s verläuft praktisch ganz inner­
halb der 1,5 rn-Distanz. Setzt man Röntgen gleich Rem (vgl. Kap. 4.2.2) 
und nimmt man an, daß pro Zahnfilm eine Sekunde lang belichtet wird, 
so wird erst mit 30000 Aufnahmen im Jahr die Dosisleistungskurve 
0,05 mR/s zur Grenzlinie zwischen Kontroll- und Überwachungsbereich 
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(30000 0,05 mR 1,5 rem = 15 Da diese Aufnahmefrequenz 
mit mehr als 100 Aufnahmen pro in keiner zahnärztlichen 
Praxis erreicht werden dürfte, gehen die für den Strahlenschutz zustän­

Behörden davon aus, daß sich in zahnärztlichen Praxen die Be-
im befinden, wenn das Dental-

g rundsä tzlich mindestens m Abstand ausgelöst 
wird. 

Bei extraoralen Aufnahmeverfahren analoge Überlegungen, 
daß pro Woche 40 Panorama- Vergrößerungs-Aufnahmen und wegen 
der Verwendung eines sehr schmalen Nutzstrahlbündels - 250 Panora­
ma-Schicht-Aufnahmen ausgeführt werden können, ohne daß der Kon­
trollbereich des jeweiligen die 1,5 rn-Distanz überschrei­
tet. Beim Umgang mit mehreren Röntgengeräten ist jedoch zu beachten, 
daß sich die Strahlenbelastung durch die einzelnen Geräte addiert. 

Baulicher 

Bauliche Maßnahmen zur Hegn~nz:unlg des Kontrollbereiches sind bei 
Dental-Röntgengeräten nicht erforderlich. Dennoch erscheint es wün-
sehenswert im Sinne des HC-fh,,-,,,,,.,,,it<,J, wenn Röntgenuntersuchun-
gen in einem speziell dafür vorgesehenen Raum oder in einer vom Be­
handlungsraum durch eine ortsfeste Strahlenschutzwand (Mindesthöhe 

m) abgetrennten durchgeführt werden. Die Bedienung 
des Röntgengerätes dann von außen. Solche Räume unab-
hängig von ihrer Größe und den physikalischen Gegebenheiten als Kon­
trollbereich im Sinne der Röntgenverordnung und sind als solche zu 
kennzeichnen. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung liegt darin, daß der 
Zahnbehandlungsraum nicht mehr als Überwachungsbereich zu dekla­
rieren ist, wie das der Fall wenn sich ein nicht Rönt­
gengerät in diesem Raum befindet. 

Die Begrenzung des' Überwachungsbereiches nach außen gegenüber be­
wohnten Räumen mit einer maximal zulässigen Äquivalentdosis von 
1,5mJ/kg (0,15 rem) pro Jahr ist im allgemeinen durch die Strahlen-
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schutzwirkung einfacher Zimmerwände (Ziegel oder Beton) gegeben. 
Darüber hinausgehende bauliche Maßnahmen sind nur in Sonderfäl1en 
notwendig, z.B. in Nutzstrahlrichtung eines Fernräntgen-Gerätes. Bei 
Praxisräumen im Erdgeschoß muß gewährleistet sein, daß auch im Frei­
en vor den Fenstern die aus dem Röntgenbetrieb resultierende Jahres­
äquivalentdosis den für Wohnräume zulässigen Wert von 1,5 mJ/kg 
nicht übersteigt. 

Generell ist zu empfehlen, rechtzeitig vor der Neueinrichtung von Rönt­
gengeräten die Pläne der für den Strahlenschutz zuständigen Behörde 
(Gewerbeaufsichtsamt, TÜV) zur Begutachtung vorzulegen. 



Die Abbildung mit Röntgenstrahlung auf der Schwächung des 
durch das abzubildende Objekt verlaufenden Strahlenbündels; die 
Röntgenabbildung steht insofern in Schat-
tenbild. Während jedoch im Fall das Objekt im allgemei-
nen strahlenundurchlässig daß das Schattenbild lediglich eine In-
formation über den von der L,H"lll'...jU\,U"- aus wahrnehmbaren Objektum-
riß enthält, ist bei der das Objekt mehr oder weniger 
strahlendurchlässig; im sind daher weitere Details des Ob-
jektes sowohl bezüglich seiner Geometrie als auch seiner Struktur ent­
halten. 

Man vergegenwärtige sich in diesem daß anders als 
z.B. beim Nachweis mit eines Fluoreszenzschirmes (Röntgenbild­
verstärker) bei der photographischen Schattenbildes 
dessen Negativ (Schwärzung!) entsteht. In der Röntgendiagnostik wird 
auf eine abermalige Transformation in ein Positiv verzichtet, so daß ei­
ne "normale" den Objeklschatten hell und die stark 

Bei einem Schattenbild befindet sich die Bildebene von der Lichtquelle 
aus immer hinter dem Objekt. Voraussetzung für ein (ausrei­
chend) scharfes Bild ist eine (möglichst) Lichtquelle. Eine 
punktförmige liefert divergente Strahlenbündel. Unter diesen Be­
r1nHlll11"Arl entsteht das Schattenbild eines Objektes nach den mathema-
tischen der zentralen Projektion. Dabei wird jedem 
Punkt des (in der räumlichen Objektes ein Punkt in der Bild-
ebene Während die Konstruktion des Bildes in allen Fällen 

m,,<av'.3>nr' eine eindeutige Rekonstruktion des 
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der Abbildung nicht .... "' •. 'v ... ,u möglich. Diese Mehrdeutigkeit von 
Röntgenaufnahmen begrenzt ihren Aussagewert. Die Interpretation ei­
nes Röntgenbefundes ist somit durch weitere diagnostische Maßnahmen 

überprüfen. Häufig trägt eine zweite Aufnahme mit veränderter Pro­
zur Klärung bei. 

Die richtige Deutung einer Röntgenaufnahme istnur möglich, wenn die 
Bedingungen ihres Zustandekommens bekannf sind. Im Folgenden sol-

deshalb die der zentralen Projektion kurz 
werden. 

ekte 

Vereinfachung sei zunächst ein ebenes, zweidimensionales Objekt 
angenommen, dessen Ebene wie auch die Bildebene BE ( Film­
ebene) senkrecht zur Zeichenebene stehen solL In Abbildung 27 seien 
außerdem Objekt-und Bildebene zueinander parallel. Durch die vom 
Fokus ausgehenden Strahlen ist jedem Objektpunkt ein Bildpunkt in BE 

Wegen der Divergenz des Strahlenbündels ist das Bild grö-
als das Objekt. Die je kleiner der 

Fokus-Objektabstand FO der Öbjekt-
Bildabstand OB (Abb. ist. Die Vergrößerung V ist gegeben durch 

Verhältnis von Fokus Bildabstand FB zu Fokus - Objektab-
FO. 

v (GI. 11) 
FO 

27 a-d: einer zur Bildebene BE parallelen Objekt-
~U,""U'-'.J""". Die Vergrößerung ist maßstäblich (a) und umso größer, je kleiner der 
r·okus-Objektabstand FO (b) und je größer der Objekt-Bildabstand OB (c) ist. Die Ver­
IJfoßenung V ist gegeben durch das Verhältnis von Fokus-Bildabstand zum Fokus­
Objektabstand (d). 
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OE 

Abb. 28: Bei einer Verschiebung des Fokus par-
allel zur OE und BE (FO const) bleibt das 
Bild unverändert; es wird lediglich in einem an­
deren Bereich der Bildebene projiziert. 

Abb. 29: Sind Objekt- und Bildebene zueinan­
der geneigt, so ist die Abbildung nicht mehr 
maßstäblich: Die Bildpunkte äquidistanter Ob­
jektpunkte haben unterschiedliche Abstände. 

Projektionsregeln 

B E 

1 
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08-----........... 1 

B E 
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\Verden diese Abstände im Verhältnis verändert, so bleibt das 
unverändert (Abb. 27d). Die Vergrößerung des Objektes ist maß-

.\'llJnlleft. d.h. alle Bereiche des in 
Weise vergrößert (Abb. 

ist unabhängig von der des solange der senkrechte Abstand 
Fokus von der Objektebene unverändert bleibt (Abb. 28): 
der Fokus parallel zur Objektebene, so wandert das (unveränderte) 
in entgegengesetzter Richtung über die Bildebene. Bei (intraoralen) 

Z:':.thnaufnahmen nach der Paralle/technik oder nach Rechtwinke/-
wird eine maßstäbliche Darstellung angestrebt*. \Vird die Paral-

lelität zwischen Objekt und Bildebene aufg~geben)(Abb. so ist das 
die Vergrößerung bestimmende Abstandsverhältnis GI. 11) nicht 

für alle Objektpunkte gleich. Das bedeutet, daß die einzelnen Ob­
",fg·'th,':>rp'1('t"IP mit unterschiedlicher Vergrößerung in die Bildebene proji­

werden. Das Bild ist verzerrt, d.h. nicht maßstäblich zum Objekt. 
/'\ ußerdem ist nicht mehr generell mit einer Vergrößerung des Bildes zu 
rechnen: die perspektivische Verkürzung kann auch zu einer verkleiner­

Projektion führen (Abb. 30). 

in seiner Gesamtlänge dem Objekt entsprechendes Bild entsteht bei 
sog. Hq(bl1}inkeltechnik. Dabei wird die Position von Fokus, Objekt 
Film zueinander so gewählt, daß der film nahe Objektrand (z.B. 

in der Bildebene liegt und der Strahl durch den filmfernen 

Beide Verfahren stimmen im wt:\cntlichen überein (11): Bei der Paralleltechnik wird 
Film - erforderlichenfalls durch geeignete Halterungen - parallel zur Objektebene, ge­

durch die Längsachsen der darzustellenden Zähne, angeordnet; der ZentraJstrahJ 
UbllSq(:hS'C) wird möglichst senkrecht (VisierhiJfen am Filmhalter) zur FiJmebene ausge­

richtet, der Rechtwinkeltechnik ist der senkrechte Verlauf des Zentralstrahles zum 
Film mitHilfe spezieller, am Tubus zu befestigender Filmhalter vorgegeben; der Film wird 
entsprechend der anatomischen Situation möglichst parallel zur Objektebene anl~eorclr}et,: 
Die Verwendung eines Langtubus (größerer Fokus-Bild-Abstand) bei diesen Techniken 
kompensiert den Eintluß ,eines größeren Objekt-Bild-Abstandes (vor allem bei Aufnah­
men im Oberkiefer) auf die Vergrößerung (vgl. Gleichung 11). Die größeren Abstände er­
fordern dann wegen der stärkeren Abstandsschwächung (vgl. Kap. 2.3) längere Belich- j 

tungszeiten für einen ausreichenden Belichtungswert. 
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A bb. 30: Verkleinertes Bild infolge perspektivischer Verkürzung . 

Objektrand (z.B. Apex) senkrecht zur Winkelhalbierungsebene WH 
zwischen Obj ekt und Bildebene verläuft (Abb. 31a) . Obj ekt und ßild 
entsprechen dann den Schenkeln eines gleich chcnkcligen Dreiecks . 
Man beachte, daß zwar die q~sCfmtve~größerulJI? _Y _ = 1 ist , daß aber 
dennoch die AQ~i!.91:!.Dg verzecrt ist: die A bsUindc der Bildpunkte äqui­
distanter Qbj ekTpunkfe wachsen mit zunehmender Entfernun g vom 
Scheitelpunkt de Winkels I.wischcn Objekt- und Hildebene. 

Die größengleiche, wenn auch verz.errte Dar teil ung des Objektes gelingt 
nur, wenn der zur Winkelhalbierungsebent: enkrechte Strahl a uch tat­
sächlich durch den filmfernen Objektrand verläuft; andernfalls wird das 
Bild größer oder kleiner (Abb. 31 b). Die er tra hl wird häufig als Zen­
tralstrahl bezeichnet. Das ist nur bedingt richtig. Die für intraorale Auf­
nahmen benutzten ... Rönt gcngcräte haben feste Blenden und damit einen 
unveränderlichen · Öffnungswinkel ih rc~ NUt7_ trahlbündels. Der Zen­
tra!.§IL'lnl , defLnHionsgcmäß identisch mit d r Achse des Nutzstrahlbün­
dels, verläuft bei diesen Geräten durch die Tubusachse. Diese wird bei 
allen Einstellungen, also auch bei der Halbwinkeltechnik, zum "Zielen" 
benutzt. Grundsätzlich würde aber das in Abbildung 31 a gezeichnete 
Nutzs trahlbündel zur Abbildung genügen; bei diesem Bündel steht der 
Rand trahl und nicht ~cin Zentralstrahl senkrecht zur Winkelhalbieren­
den . Bei Röntgengeräten mit variabler Blendenöffnung müßte aus 
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Gründen des Strahlenschutzes das Nutzstrahlbündel unbedingt der Ob­
jektgräße angepaßt werden, wie c in Abbildung 31 b für den Fokus F 
angedeutet ist. 

WH 
a) 

F~~--------------~'---~~---o 

Abb. 31 a,b: Größen­
gleiche aber nicht 
maßstäbliche Abbil­
dung bei der Halb­
winkeltechnik (a) . 
Der zur Winkelhal­
bierungsebene WH 
senkrechte Strahl Z 
muß durch den bild­
fernen Objektrand 
verlaufen (b). 

F 

b) 

W H 
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Wie die räumliche Darstellung der Abbildungssituation eines zweidi­
mensionalen, ebenen Objektes zeigt (Abb. 32); kann eine Abbildung so­
wohl maßstäbliche als auch. verzerrte Elemente enthalten . Maßstäblich 

~, . c"C",-..., .//--" , •. ~, /' \ .... ,..A_-f '. 

abgebildet werden die Abstände vori"'Q~jektpunkten, die auf einer Gera-
den. parallel zur Bildebene angeordnet''s,~pd. Alle anderen Pl!nkt~~~!än­
d~j.llLQbj~kt , einschließlich der Strecken auf unterschiedlichen Paralle­
len zur Bildebene, erscheinen verzerrt. 

BE 

OE 

E' 

Abb. 32: Räumliche Darstellung der Zentralproj ektion eines ebenen Objektes. 
Nur die Strecken auf einer zur Bildebene parallelen Geraden werden maßstäb­
lich vergrößert (z.B. AB und BC). Strecken unterschi edlicher Parallelen (z.B. 
AC und DE) sind da 'cgen nicht maßstäblich . 
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7.2 Dreidimensionale Objekte 

Ilei der P rojektion eines dreidimensionalen Gegenstandes werden alle 
v n einem bestimmten Strahl getroffenen O bjektpunkte in ein und den­
~el ben ß ildpunkt überführt (Abb . 33) . Die Intensitätsschwächung eines 

j eden Slrahles entspricht der Summe der beim Passieren des Objektes 

erfolg ten Einzeleffekte . Der Intensitätsverlust im Bildpunkt gibt aber 

keinerlei In formation über das A usmaß oder d i ~ Reihenfo lge der Einzel­
effekte . Ei ne eindeutige Rekonstruktion von O bjek tpun kten, z.B. M 

und in /\bbildung 33 aus ihrem gemeinsamen Bildpunkt G', ist daher 

nicht mögl ich . Die Bestimmung ihre r Position im Objekt kann jedoch 

mit Ilil!'e in er zweiten Aufnahme mit veränderter Projektionsrichtyng 
erfolgen: Eine Verschiebung des Fokus bei unveränderter Objektposi­

tion bewirkt eine Verlagerung der Bildpunkte in der Bildebene in entge­

gengesetzter Richtung (Abb . 34). Dabei gehört die größere Bildpunkt­

verlagerung zum j okusnäheren O bj ektpunkt (Fremdkörper vor oder 
hinter dem Zahn) . 

o 

/ tbb. 33: Projektion eines dreidimensionalen Objektes. Ver­
\chiedene Objektpunkte (z.B. Mund N) können den gleichen 
Uildpunkt haben . 

B E 

A' 

B' 

C' 

0' 
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Abb. 34: Trennung von überlagerten Bildpunkten durch Verände­
rung ~er P~oj~ktiQn~.rishtung. Das Ausmaß der Bildpunktverschie­
bu~g~ gibt Aufschluß über die Fokusnähe des zugehörigen Objekt­
punktes. 

7.3 Tomographie 

B E 

Wie im Zusammenhang mit Abbildung 28 erläutert, wandert bei einer 
Parallelverschiebung des Fokus das Bild einer zur Bildebene parallelen 
Objektebene synchron und in entgegengesetzter Richtung über die Bild­
ebene. Dabei bleiben Vergrößerung und Maßstäblichkeit des Bildes er­
halten. Die Geschwindigkeit der Fokusbewegung vF bestimmt die Ge­
schwindigkeit VB der Bildverlagerung (Abb. 35). Diese Geschwindigkei­
ten verhalten sich wie der Fokus-Objektabstand FO zum Objekt-Bildab­
stand OB: 

FO: OB (GI. 12) 

Wird nun bei derFokusbewegupgd~rzll be,li,<;htencie,Filll1 (Bildebene) 
mit dem wandernden Bild mitbewegt, so bleibt das Bild zum 
Film; die Belichtung erzeugt ein scharfes Bild. Die Bildpunkte von Ob-
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jektpunkten, die vor oder hinter der gewählten Objektebene liegen, be­
wegen sich entsprechend Gleichung 12 schneller (Punkt Abb. 35) 
bzw. langsamer (Punkt D) über die Bildebene. Sie bewegen sich somit 
noch relativ zum mitbewegten Film; die Bildpunkte geraten zu "Bildli­
nien JJ. Dabei verteilen sich die von den Objektpunkten C und D ausge­
henden Belichtungseffekte entlang dieser Linien, so daß die Abbildung 

FO 

OB 

Abb. 35: Prinzip der Tomographie. Fokus und Film führen koordinierte Bewe­
gungen vF und VB durch; dabei bleiben nur .nildpllnkt~ cl~rObjekte~~ne OE 
(z.B. A fund B ') ortsfest zum bewegten Film: Die Bildpunkte C I und D I ver­
ändern während der Bewegung ihre Position relativ zum 
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der Linien auf dem Film wesentlich kqntrastärmer ist als die der entspre­
chenden Bildpunkte, die bei der nichtbewegten Situation resultieren 

würden. Man spricht von einer Verwischung. Je größer der Abstand ei­

nes Objektpunktes von der darzustellenden Objektebene, desto länger 

die "Bildlinien"\ desto effektiver die Verwischung. 

Durch Variation der Film-(Kassetten-)geschwindigkeit bei gegebener 
Fokusgeschwindigkeit und festem Fokus-Bildebenenabstand lassen 

sich verschiedene zur Bildebene parallele Objektebenen : Ob-
jektschichten kleiner darstellen (Tomographie). Die 

Schicht ist gekennzeichnet durch ihren Abstand OB von der Bildebene. 

Dieser berechnet sich nach der 12 aus Fokus- und Kassetten-
geschwindigkeit und dem Fokus-Bildebenenabstand FB ( FO + 

desto der 

Objekt-Bildabstand der dargestellten Schicht. 

In der Tomographie werden auch andere als ebene Bewegungsbahnen 

für Fokus und Kassette verwandt. Bewegt sich z. B. der Fokus entlang 

eines so daß der Fokus-Objektabstand vorübergehend zu­
nimmt, so muß, damit die Vergrößerung V der Abbildung konstant 

bleibt, der Objekl-Bildabsland synchron im gleichen Maße vergrößert 

werden (vgl. Gleichung 11). Das gelingt, wenn die Kassette parallel zu 
sich selbst ebenfalls entlang bewegt wird, dessen Län­
ge (und Radius) sich zum Fokusbogen verhält wie die entsprechenden 

Geschwindigkeiten v ll vI' (Abb. 36). Der Grund für die Wahl kompli­
zierterer Bewegungsbahnen liegt in einer effektvolleren Verwischung der 

bei der Darstellung unerwünschten Objektbereiche, wodurch umgekehrt 

das Bild der Schicht wird. 

sind Fokus- und 

die parabelähnlichen 
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3 

Abb. 36: Tomographie mit kreisförmigen Bewegungen von Fokus und Film. 
Die Bewegungen sjnd so koordiniert, daß in jeder Phase das Verhältnis von 
Fokus-Objektabstand zum Objekt-Bildabstand konstant bleibt. 

75 
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7 Projektionsbedingungen 

Bei der Betrachtung der Projektionsgesetze wurde davon aus­
gegangen, daß der Fokus punktjörmig ist und daß die gesamte in der 
Bildebene einfallende Strahlung unmittelbar (= geradlinig) vom Fokus 
ausgeht. Beide Annahmen sind in der praktischen Anwendung nicht er­
füllt. 

Der Fokus einer Röntgenröhre ist immer eine Fläche (Brennfleck) mit 
endlicher Größe, da einer unendlich kleinen Fläche nur eine unendlich 
kleine Energiemenge entstammen kann (vgL Kap. 3.1). Eine flächenhaf­
te Lichtquelle bedingt eine Unschärfe des Schattenbildes: Ein Objekt-
punkt (z.B. P in Abb. erscheint in der Bildebeneals Bildfläche. 
se Bildfläche ist mathematisch gesehen - eine Projektion der Fokusflä­
che in die Bildebene unter Verwendung des Punktes P als Projektions­
zentrum). Entsprechend wird die vom Fokus aus erkennbare Umrißlinie 
eines Objektes in der Bildebene zu einer Umrißzone (Halbschatten) ver­
breitert, deren HelligkeiJ vom Inneren des Bildes (Kernschatten) nach 
außen hin kontinuierlich auf den Wert der voll belichteten Bildfläche 
steigt. Die Brennfleckunschärfe wirkt sich bei gegebener Fokusgröße 
umso weniger aus, je größer der Fokus-Objektabstand und je kleiner 
der qbjekt-Bildabstand ist. Diese Gesetzmäßigkeit liegt der rernrönt­
gentechnik zugrunde. 

Bei der Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit Materie entsteht in 
erheblichem Umfang Die in der Bild­
ebene registrierte Streusfnlhlungliefert, da sie nicht direkt vom Fokus 
kommt, keinen konstrlJktiven zum Schattenbild des darzustel­
lenden Objektes. Sie ~bewirkt lediglich eine Aufhellung und beeinträch­
tigt dadurch den Kontrast und damit den Informationsgehalt des Schat­
tenbildes. 

Der nachteilige Einfluß der Streustrahlung kann werden mit 
Hilfe von Streustrahlrastern. Diese bestehen aus schmalen, hochkant 
über der Bildebene angeordneten Lamellen aus stark absorbierendem 
Material (Abb. 38). Je höher die Lamellen und je kleiner ihr Abstand, 
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F 

OE 

BE 

Kernschatten 

Halbschatten 

Abb. 37: Abbildungsunschäfe bei nicht punktförmigem Fokus. 

desto effektiver der Schutz der Bildebene gegen Streustrahlung. Um 
nicht auch die vom Fokus ausgehende Strahlung zu beeinträchtigen, ist 
die Neigung der Lamellen auf den Brennfleck fokussiert; damit be­
stimmt das gewählte Raster den Fokus-Bildabstand. Während der Be­
lichtung ist das Raster gegenüber der Bildebene um einen Rasterabstand 
zu verschieben, so daß der Rasterschatten nicht scharf abgebildet son-
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Abb. 38: Zur Wirkungsweise 
eines Streustrahlrasters. 

F 
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Film 

dem verwischt wird :' Da die ganze Bildebene für einen Bruchteil der Be­
lichtungszeit im Rasterschatten liegt, muß zur Gewährleistung eines aus­
reichenden Belichtungswertes (vgl. Kap. 4 . 1.3) in der Bildebene bei Ver­
wendung eines Ras ters die Belichtungszeit (bzw. die Intensität der Strah­
lung) entsprechend erhöht werden . Die mit dem Streustrahlraster er­
reichbare Verbesserung der Bildqualität bedingt somit eine höhere 

, Strahlenbelastung des P atienten. Für einen all, c itigen Streustrahlen­
"scnütz sind"zWei gekreuzt übereinanderliegende Raster erforderlich . 
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7.5 Schlußbemerku ng 

Röntgendiagnostik ohne Strahlcnbclastun ) de Paticnten i<,t nicht mög­

lich. [)a~ Rönt genbild ist wie jede Abbildu ng notwendigerweise unvoll­
kO/llm en , es enthält nicht alle Dctails des O riginals. Der Informations­
geha lt ist abhängig von der Dar te ll ung~tcchnik (Gerätetyp, Projektion , 
Gradation und Korngröße dc:.. Filmes, ntergrundschwärzung, Verwi­
~chung u .a.) . Wie erwäh nt, erfordern etliche ~/I a ß nahmen, die den In­
fo rmation. gehalt einer Röntgenuntersuchung erhöhen, wie Verwen­
dung eines fei nkörn igen (= unempfindlichen Filmes), VerLieht au f Vcr­
starkerfolicll oder Eimatz von Streustrahlrastern, höhere Belichtungs­
werte und damit eine höhere Strahlenbelastung des Patienten. Aus 
G ründen des Strahlenschutzes ist daher in die Indikation einer Röntgen­
untersuchung immer auch die Frage einzubeziehen, ob und in welchem 
Um fang d ie bildverbessernden Maßnahmen notwendig sind. 
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